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tive Impulse auf die bedarfs-, Sorti
ments- und qualitätsgerechte Pro
duktion ausgehen. »Der volkseigene 
und genossenschaftliche Handel 
trägt eine hohe Verantwortung da
für, daß ein qualitäts-, sortiments- 
und zeitgerechtes Angebot erfolgt, 
der Einkauf erleichtert und der Kun
dendienst ausgebaut wird. Durch 
zweckmäßige Warenwege und die 
Weiterführung der Rationalisierung 
und Rekonstruktion der Lager-, 
Transport- und Verkaufseinrichtun
gen ist der Warenumschlag zu be
schleunigen.« (Programm der SED, 
S. 39) Die Verantwortung der Kom
binate und Betriebe sowie der bilan
zierenden Organe für die Z. wird 
ständig erhöht und präzisiert. Eine 
große Verantwortung tragen die 
Groß- und Einzelhandelsbetriebe 
sowie die Versorgungskontore (Ma
terialversorgung der Wirtschaft). Sie 
haben einen kontinuierlichen 
Z.sprozeß zu sichern, d. h. die volks
wirtschaftliche Vorratsbildung, die 
Versorgung der Bevölkerung und 
die Materialversorgung der produ
zierenden Betriebe immer effektiver 
zu gestalten. Insbesondere gilt es, 
die Direktbeziehungen weiter aus
zubauen und überhaupt solche Han
delsformen zu schaffen, die am be
sten und auf rationelle Weise dem 
Käufer dienlich sind. Das Vertrags
gesetz ist die Grundlage der Gestal
tung der Beziehungen zwischen Pro
duktion und Z. Der reibungslose 
Verlauf des Reproduktionsprozesses 
kann nur durch Planmäßigkeit so
wohl in der Produktion als auch in 
der Z. gesichert werden. —► Distribu
tion

Zirkulationsfonds -> Fonds

Zivilgesetzbuch (ZGB): grundle
gendes, systematisch aufgebautes 
Gesetzeswerk auf dem Gebiet des —* 
Zivilrechts der DDR, das am 
19. 6. 1975 von der Volkskammer 
der DDR verabschiedet wurde und 
am 1. 1. 1976 in Kraft getreten ist

(GBl. I 1975, Nr. 27). Es gestaltet 
die verfassungsmäßig garantierten 
Grundrechte und Grundpflichten 
der Bürger weiter aus. Das ZGB re
gelt Beziehungen, die von den Bür
gern zur Befriedigung ihrer mate
riellen und kulturellen Bedürfnisse 
mit Betrieben sowie untereinander 
eingegangen werden. Es schützt das 
sozialistische Eigentum, die Persön
lichkeit und das persönliche 
Eigentum der Bürger. Das Wesen 
des ZGB ist durch die politische 
Macht der Arbeiterklasse, die sozia
listischen Produktions- und Eigen
tumsverhältnisse und die sozialisti
schen Beziehungen der Menschen 
auf der Grundlage kameradschaftli
cher Zusammenarbeit und gegensei
tiger Hilfe bestimmt. Die Normen 
des ZGB sind unmittelbarer Aus
druck der Politik des —* sozialisti
schen Staates, jedem Bürger ein Le
ben in materieller und sozialer Si
cherheit zu garantieren. Das ZGB ist 
darauf gerichtet, die gesellschaftli
chen Beziehungen im Bereich der 
Versorgung der Bevölkerung mit 
materiellen und kulturellen Gütern 
und Leistungen, insbesondere mit 
Wohnraum, Konsumgütern und 
Dienstleistungen, wirksam zu gestal
ten. Es hilft, die von den Anschauun
gen der Arbeiterklasse geprägten 
Grundsätze der sozialistischen Mo
ral im Verhalten und Handeln der 
Bürger sowie in ihren Beziehungen 
untereinander und mit Betrieben 
durchzusetzen. Es fördert die sozia
listischen Gemeinschaftsbeziehun
gen, insbesondere den aktiven Ein
satz der Bürger und ihrer Kollektive 
zur Mehrung und zum Schutz des 
sozialistischen Eigentums, ihre um
fassende Mitwirkung an der Gestal
tung der Arbeits- und Lebensbedin
gungen sowie ihr verantwortungsbe
wußtes Handeln bei der Verhütung 
und Abwehr von Schäden an Leben, 
Gesundheit und Eigentum der Bür
ger. Es leistet einen entscheidenden 
Beitrag zur Herausbildung und Ent
wicklung der sozialistischen Lebens-


